
Eignungskriterien

Vergabe: Evaluation der Förderung der Verlagerung von Güterverkehr auf die Schiene und die Binnenwasserstraße im Kombinierten Verkehr und weiteren multimodalen Transportketten

Nr. Kriterium Erläuterungen zu den erforderlichen Angaben im Angebot Mindestanforderungen

1.

Nachweis des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen des Bieters 

(Unternehmen) 

https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/__123.html

https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/__124.html

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20250521

Abgabe einer entsprechenden Eigenerklärung pro Wirtschaftsteilnehmer (auch von 

Unterauftragnehmern oder den einzelnen Mitgliedern einer Bewerber-/Bietergemeinschaft) (Formblatt 

F1) 

und

Abgabe einer Eigenerklärung in Hinblick auf das Vorliegen des Sanktionstatbestandes des Artikel 5k 

der VO (EU) 833/2014 (Formblatt F-RUS Sanktion)

2.

Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung Abgabe einer Eigenerklärung des Bieters (im Falle der Eignungsleihe des hierfür benannten anderen 

Unternehmens), dass eine entsprechende Versicherung vorhanden ist, bzw. im Auftragsfall 

abgeschlossen wird und diese während der gesamten Vertragslaufzeit aufrecht erhalten wird 

(Formblatt F2). 

Sofern der Bieter dem haushaltsrechtlichen Grundsatz der Selbstversicherung unterliegt ist der 

Abschluss einer entsprechenden Versicherung nicht erforderlich.

Es ist eine entsprechende Erklärung abzugeben und ein Nachweis dem Angebot beizufügen.

Die Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung hat mindestens die nachstehenden Schäden mit folgenden 

Mindestversicherungssummen abzudecken:

- Für Personen- und Sachschäden mindestens 3.000.000 € je Schadensfall,

- Für Vermögensschäden mindestens 100.000 € je Schadensfall.

3.

3.1 Geeignete Referenzen über früher ausgeführte Aufträge der in den letzten 

drei Jahren (ab 2023) erbrachten wesentlichen Leistungen, die mit Bezug 

auf die ausgeschriebenen Leistungen, Aufschluss über die technische und 

berufliche Leistungsfähigkeit des Bieters geben.

Bereiche: Evaluierung von Vorhaben, Förderrichtlinien des Bundes, 

Datenerhebung / Datenanalyse, Handlungsempfehlungen im 

Verkehrsbereich 

Zu jeder Referenz (Referenzprojekt) sind folgende Angaben zu machen (Formblatt F3.1):

- Kurztitel des Referenzprojektes

- Name des Unternehmens, das die Referenz vorlegt

- Auftraggeber (AG), mit Angabe der Organisationseinheit/ Fachbereich

- Leistungszeitraum (Monat/Jahr)

- Gesamtvolumen-/Teilvolumen des Referenzprojektes (in Euro/ Anz. Personentagen)

1. Beschreibung des Referenzprojektes (Beschreiben Sie bitte kurz und prägnant den Projektinhalt,

   die Projektziele, die durchgeführten Leistungen und die erzielten Ergebnisse)

    - Aus Sicht des Bieters/ Bewerbers sind/ ist folgende/r Bereich/e betroffen: ...

2. Vergleichbarkeit des Referenzprojektes mit dem Ausschreibungsgegenstand gemäß Leistungs-

    beschreibung (Bitte erläutern Sie, warum dieses Referenzprojekt aus Ihrer Sicht mit den ausge-

    schriebenen Leistungen vergleichbar ist. 

    Gehen Sie dabei auf die unter 1. beschriebenen Leistungen/ Tätigkeiten ein)

Gefordert werden vergleichbare Referenzen, d.h. Leistungen, die dem Auftragsgegenstand nahekommen 

oder ähneln.

Dabei gelten zusätzlich folgende Mindestanforderungen an die anzugebenden Referenzen:

Es sind mindestens 2 Referenzprojekte nachzuweisen, die jeweils Erfahrungen in den Bereichen:

  - Erfolgskontrolle / Evaluierung von nationalen Förderprogrammen nach BHO und Beihilfenrecht

  - Wirkungsmessung von Zielfaktoren im verkehrspolitischen Raum 

  - Analyse, Aufbereitung und Bewertung von qualitativen und/oder quantitativen Daten

  - Handlungsempfehlungen 

belegen.

Alle Bereiche müssen nachgewiesen werden.

Referenzprojekte müssen zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe beendet sein.

Zwingende und fakultative Ausschlussgründe gem. §§ 123, 124 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und Artikel 5k der der VO (EU) 833/2014 (Sanktions-VO)

Technische und Berufliche Leistungsfähigkeit gem. § 46 VgV

Sofern zur Erfüllung der Eignungsanforderungen auf ein anderes Unternehmen zurückgegriffen wird, sind auch die geforderten Nachweise des benannten Unternehmens mit dem Angebot vorzulegen. Das benannte Unternehmen hat darüber hinaus eine entsprechende 

Verpflichtungserklärung vorzulegen. (Eignungsleihe gem. § 47 VgV)

Wirtschaftliche und Finanzielle Leistungsfähigkeit gem. § 45 VgV

Sofern zur Erfüllung der Eignungsanforderungen auf ein anderes Unternehmen zurückgegriffen wird (Eignungsleihe gem. § 47 VgV, sind auch die geforderten Nachweise des anderen Unternehmens mit dem Angebot vorzulegen. In diesem Fall hat das andere Unternehmen darüber 

hinaus eine entsprechende Verpflichtungserklärung vorzulegen.  
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Nr. Kriterium Erläuterungen zu den erforderlichen Angaben im Angebot Mindestanforderungen

3.2 Interessenkonflikte / Neutralität gem. § 46 Abs. 2 VgV Abgabe einer Eigenerklärung des Bieters, einschließlich der Unterauftragnehmer 

(Formblatt F3.2-BSB), die darstellt, 

1. ob und auf welche Weise der Leistungserbringer mit Unternehmen im Bereich der

   Erbringung von Diensten oder Leistungen im Bereich des Kombinierten Verkehrs

   gesellschaftsrechtlich oder wirtschaftlich verbunden ist.  

2. ob er derzeit und/oder absehbar bis zum Vertragsende Beratungs-/ Unterstützungs-

    leistungen für Dritte oder einzelne Gesellschafter erbringt oder erbringen wird, die mit im

   Rahmen der Förderung von Investitionen in Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs

   geförderten Projekten in Verbindung stehen.

Aufgrund der Leistungspflichten des AN (neutrale Evaluierung der Förderrichtlinie von einem unabhängigen 

Dritten) können keine Beratungs- und /oder Unterstützungsleistungen gegenüber Dritten im Themenbereich 

der Förderung von Investitionen in Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs* erbracht werden, es sei 

denn, eine Interessenkollision ist im Einzelfall ausgeschlossen. 

Aufgrund seiner Leistungspflichten darf der AN nicht selbst Antragsteller oder Zuwendungsempfänger von 

Förderungen auf Grundlage der KV-Förderrichtlinien* sein.

Wenn aus Sicht des AG die Neutralität in Frage steht, weil erhebliches Gefährdungspotential für 

Interessenkonflikte im Zusammenhang mit der Ausführung der Leistung vorliegt bzw. vorliegen wird, wird der 

Bewerber/ Bieter von der Teilnahme am weiteren Vergabeverfahren ausgeschlossen. 

Dies dient der Gewährleistung des allgemeinen Wettbewerbsgrundsatzes und des mit dem 

vergaberechtlichen Gleichbehandlungsgebot in engem Zusammenhang stehenden Neutralitätsgebots.

* Richtlinie zur Förderung von Investitionen in Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs vom 

23.11.2022, Richtlinie zur Förderung von Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs nicht bundeseigener 

Unternehmen vom 19.04.2022, Richtlinie zur Förderung von Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs 

nicht bundeseigener Unternehmen vom 04.01.2017, Richtlinie (Verwaltungsvorschrift) zur Förderung von 

Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs nichtbundeseigener Unternehmen vom 23.11.2011
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